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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1988

Norm

StPO §292

StPO §390a

Rechtssatz

Wurden dem Angeklagten entgegen der Bestimmung des § 390 a StPO vom Privatbeteiligten zu ersetzende Kosten

zugesprochen, kann der OGH lediglich die Gesetzwidrigkeit dieses Anspruchs feststellen, nicht aber seine

Entscheidung mit konkreter Wirkung ausstatten, weil solcherart die durch die rechtskräftige Beendigung des

Verfahrens geschaffene Lage zum Nachteil des Angeklagten verändert würde.

Entscheidungstexte

11 Os 161/88

Entscheidungstext OGH 20.12.1988 11 Os 161/88

12 Os 31/90

Entscheidungstext OGH 07.06.1990 12 Os 31/90

Vgl auch; Beisatz: Ersatzlose Aufhebung nur insoweit, als die fehlerhafte Kostenentscheidung Ersatzansprüche

des Bundes betrifft. (T1)

13 Os 5/92

Entscheidungstext OGH 19.02.1992 13 Os 5/92

Vgl auch
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